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1651 März 8 . A
NOTIZEN [ DES NACHLASSVERWALTERSBEAT II . ZURLAUBEN ZUM STREIT

MIT ANNA ELISABETH WALLIER WEGEN DER HINTERLASSENSCHAFT
IHRES GATTEN HEINRICHS I . ZURLAUBEN]

"Uns [ von Petermann W a l l i e r und Hans Georg Wagner]  den Verglich

abgeschlagen . Zum Aman [ von Zug , Georg S i d l e r ] gangen . Da wir strax zuo

Jm gschikht berichten lassen undt Ersuochen dass sy zuo erstattung der Statt

undt Ambts Erkhandtnus gewisen werden , dan zuvor wir nit gesinnt Red und

Andtwort zuo geben . Hat H. Aman versprochen Jnen solches anzuzeigen . . . .

Grosswybel [ von Zug , Christoph Brandenberg]  bringt bescheidt dass

wir uff morn der Statt und Ambts Erkhandtnus mit der Rechnung und inventie-
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ren stattthun sollen , woho aber nit werde das Solothumer gricht erlaubt

werden . Dessen wir zefriden und dankhet hingägen begärt dass Jnen solches

ankhendt werde , das sy deme stattthugendt.

Nota : Diewyl sy Jm Anfang Vorbehalten die wähl Jezunder alles Jn das Recht

khommen solle uns ob nit alle Sachen zuo beschliessen . Keten Verlaugnet -

Zins Rodel verlaugnet . . .

Diewyl unser güetlicher Vorschlag undt Anerpieten nit anemlich syn wellen,

sonders glych uff das Recht sich beruoffen haben . So handt wir Jn Namen und
2

von der khinder wegen solches müessen beschächen lassen , wyewoll ungern . Zu¬

vor und ehe aber soll der Raths Erkhandtnus stathbeschächen , das inventarium

und Rechnung absolviert werden . Demnach aber fahls nit güetliche Verglychung

beschicht , das Recht nit schüchen.

Am Rechten ist [ : ]

1 . Zuo erfahren ob nit billich und Recht das sy Rechnung gebe us Ursach etc.

Hat kein hauptguot da.
3

2 . Dass Ja der Vierte Theil Jro gefall luth ehebrieffs [ von 1642 ] , den ich

Vorbehalten hab . Will sy dan Erben soll sy Zalen . Muos sich erclären oder

darvon.

3 . Das sy sich des Zedels nit solle behelffen : der unförmlich und ungültig,

den unersuocht nit syn kan und wegen unser Rechten nit syn solle . Die Articul

verworffen des Zedels.

4 . Ob nit billich , wan sy by den Khindem Pliben solle , dass Ja mit vorwüssen

und myn Rath Jn fürfallenden Sachen handlen soll , us Ursachen Jrer Unthreuw,

Verschlagenheit , Unsorgsami.
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Jtem Jre Zinsen billich fürengeben und mit Eidtschwuhr Jre bekhandtnus be¬

stätigen , dass kein geldt Verbanden.

Der Bruoder [ Heinrich I . ] sälig eben sowoll mich geben synen Khindem fürbe-

folchen ze haben und Jren Vater ze syn.

Bin Jro nit schuldig Rechnung zuo geben bis sy Jn possess gesezt . "
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